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RS OGH 1992/12/16 9ObA297/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1992

Norm

BAG §14

KO §25 Abs1

Rechtssatz

Der Lehrling ist nicht verp ichtet, von seinem Austrittsrecht nach § 25 Abs 1 KO Gebrauch zu machen. Selbst im Falle

monatelangen Einstellens oder Ruhens des Betriebes dauert das Lehrverhältnis weiterhin so lange, bis es entweder

gemäß § 14 Abs 1 BAG durch Fristablauf oder gemäß § 14 Abs 2 BAG ex lege endet.
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